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Diesel-PKW sind die Hauptquelle für Stickoxid (NOx) in Städten. In den Kantonen Basel-Stadt 
und Basel-Landschaft verantwortet der motorisierte Strassenverkehr rund 60 Prozent der 
gesamten NOx-Emissionen. Der Grenzwert von 30µg/m3 Luft wird entlang der 
Hauptverkehrsachsen der Stadt Basel auch heute noch überschritten. Rund 60’000 
Einwohnerinnen und Einwohner sind an ihrem Wohnort dauerhaft zu hohen NOx-Werten 
ausgesetzt. 

Das Lufthygieneamt beider Basel hat im Jahr 2018 an der Feldbergstrasse, der Wettsteinstrasse 
und der Zürcherstrasse die NOx-Emissionen beim fahrenden Verkehr gemessen. Mittels eines 
RSD-Messsystems wurde der effektive Schadstoffausstoss von Fahrzeugen bestimmt und mit der 
Abgasnorm verglichen. Trotz strengerer Abgasnormen wurden bei neueren Fahrzeugen teilweise 
sogar höhere Emissionen festgestellt als bei älteren. Gründe dafür sind die manipulierten Abgas-
Messwerte (Dieselskandal) sowie technische Unterschiede in der Abgasnachbehandlung. 

In diesem Zusammenhang bitte ich den Regierungsrat um die Beantwortung folgender Fragen: 

1. Wie beurteilt der Regierungsrat diese Problematik? 

2. Wie viele Dieselfahrzeuge der Kategorien 2 bis 6b mit besonders hohen 
Schadstoffemissionen sind aktuell in den beiden Basel zugelassen und wie alt sind sie? 

3. Kann der Regierungsrat darüber Auskunft geben, zu welchen Teilen die betreffenden 
Dieselfahrzeuge aus den Kantonen BS/BL und aus anderen Kantonen/Ländern stammen? 

4. Plant der Regierungsrat Nachkontrollen und allenfalls Nachrüstungen besonders 
emissionsstarker Dieselfahrzeuge? 

5. Plant der Regierungsrat, an stark belastenden Standorten zu Zeiten erhöhter 
Schadstoffbelastung verkehrsreduzierende oder -beruhigende Massnahmen zu treffen? 

6. Welche Massnahmen liegen im Bereich der kantonalen Hoheit? Könnte der Kanton Basel-
Stadt beim Bund die Bewilligung für ein Pilotprojekt beantragen, um emissionsstarke 
Dieselfahrzeuge schrittweise zu verbieten, wie es zum Beispiel die Stadt Strassbourg 
vormacht (Vignette für Schadstoffkategorien, sukzessive Einführung von Fahrverboten)? 

7. Der Luftreinhalteplan beider Basel 2016 beauftragt in Anhang 1, Massnahme V8, das WSU, 
folgenden Antrag an den Bund zu stellen: Es seien die geeigneten Massnahmen für eine 
Überwachung der Motorfahrzeugemissionen im Alltagsbetrieb zu treffen. Zudem sind die 
Bestimmungen in den Normen hinreichender zu konkretisieren (z.B. Betriebsbedingungen, 
Ausnahmemöglichkeiten für Abschalteinrichtungen) sowie das Typgenehmigungsverfahren 
zu verschärfen, damit keine Manipulationslücken bestehen. Wie ist hier der aktuelle Stand? 
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